


Textliche Festsetzungen 

zum Bebauungsplan Nr. 130/4 
- Rheinstraße / Glockhammer - 

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 14.07.1973 Es gilt die BauNVO 1968 

1. Art und Maß der baulichen Nutzung 

Die gemäß § 7 (3) 1 der BauNVO von 1968 vorgesehene Ausnahme wird gemäß § 1 (4) derselben 
Verordnung nicht Bestandteil des Bebauungsplanes. 

Die gem. § 7 (3) 2 der BauNVO von 1968 vorgesehene Ausnahme wird gem. § 1 (5) derselben 
Verordnung allgemein zulässig. 

Gemäß § 7 (4) der BauNVO sind in Geschossen, die an begehbaren Verkehrsflächen liegen nur 
die in § 7 (2) Nr. 2 BauNVO genannten Nutzungsarten sowie sonstige Läden zulässig. 

Die im Plan eingetragenen Geschoßzahlen für die an die umgebenden öffentl. Straßen angrenzen-
den Gebäude beziehen sich auf diese Straßen. 

Für die Gebäude, die im Inneren des Plangebietes an die mit einem Geh- Fahr- und Leitungsrecht 
belasteten Flächen angrenzen, beziehen sich die Geschoßzahlen auf die hier vorgesehene Fuß-
gängerebene. 







Textliche Festsetzungen 

zum Bebauungsplan Nr. 130/7 
- Niederstraße, Hafenstraße, Rheinstraße, Glockhammer - 

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 04.07.1987 Es gilt die BauNVO 1977 

1. Im gesamten Plangebiet sind von den gemäß § 7 (2) 2 BauNVO allgemein zulässigen Einzelhan-
delsbetrieben und Vergnügungsstatten gemäß § 1 (5 und 9) BauNVO ausgeschlossen: 

Stehimbisse. die nicht im Zusammenhang mit einer Verkaufsstätte oder einer 
Gaststätte stehen, Sex-Shops, Spielhallen. Sex-Kinos, Peep-Shows, Strip-
tease-Shows, Eros-Center, Dirnenunterkünfte 

2. Im Bereich Meererhof und Neumarkt (im Plan gekennzeichnet) sind Vergnügungsstätten aller Art 
gemäß § 1 (4 und 8) BauNVO ausgeschlossen. 




